
 

  

 

 
An alle Mitgliedsbetriebe 

 
 

Bozen, 8. November 2023 
 
Betreff: Mitgliedschaft im neuen TERRITORIALEN INTEGRATIVEN GESUNDHEITSFONDS FÜR DAS BAUGEWERBE 

 

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, geschätzte Mitgliedsbetriebe, 

wie ihr bereits wisst, sehen die Kollektivverträge des Baugewerbes ab Oktober 2019 die Verpflichtung vor, einen Beitrag in 

Höhe von 0,60 % der Löhne der Arbeiter und 0,26 % der Löhne der Angestellten an den nationalen Sanitätsfonds SANEDIL zu 

zahlen.  

Seit der operativen Inbetriebnahme (Oktober 2020) bis heute haben die Unternehmen für ihre Mitarbeiter insgesamt fast 5,5 

Millionen Euro an SANEDIL gezahlt, dafür aber nur Gesundheitsleistungen im Wert von rund 110.000 Euro erhalten. 

Am 2. Oktober dieses Jahres haben das Baukollegium, der lvh.apa, der CNA-SHV sowie die FILCA SGB-CISL und der ASGB-

Bau eine Vereinbarung zur Errichtung eines territorialen Sanitätsfond zugunsten der Arbeitnehmer*innen der 

Bauunternehmen, die der Bauarbeiterkasse der Autonomen Provinz Bozen angehören, unterzeichnet. 

Mit der Unterzeichnung des Abkommens beginnt konkret der Prozess, der dazu führen wird, dass auch der Bausektor über 

einen integrativen Sanitätsfond als Alternative zum nationalen Fond SANEDIL verfügt, der vollständig in unserem Land 

verwaltet und organisiert wird. 

Die unterzeichnenden Arbeitgeberverbände sind der festen Überzeugung, dass die Schaffung eines territorialen Fonds, dessen 

Möglichkeit im Komma 177, Artikel 1 des Finanzgesetzes 2018 (Gesetz Nr. 205 vom 27. Dezember 2017) verankert ist, eine 

wertvolle Möglichkeit darstellt, die Ressourcen zum Wohle unseres Landes, unserer Arbeitnehmer und ihrer Familien ohne 

zusätzliche Kosten für die Unternehmen besser und rentabler zu nutzen.  

Der neue Sanitätsfond im Baugewerbe wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 operativ sein. In der Zwischenzeit ist es von 

großer Wichtigkeit, dass möglichst viele Arbeitnehmer*innen die Mitgliedschaft beim neuen territorialen Sanitätsfond 

unterzeichnen. 

Aus diesem Grund wird ihr Unternehmen in den nächsten Tagen eine Mitteilung samt Beitrittsformular, welches sich auch 

anbei beigefügt findet, von der lokalen Bauarbeiterkasse erhalten, welches Ihre Arbeitnehmer*innen ausfüllen können, um 

dem neuen territorialen Fond beizutreten. Der Beitritt zum neuen lokalen Sanitätsfond ist fakultativ und alle 

Arbeitnehmer*innen, die das Formular nicht ausfüllen und abgeben, bleiben weiterhin im nationalen Sanitätsfond SANEDIL 

eingeschrieben. Der Beitritt zum lokalen Fond ist jedoch auch anschließend jederzeit möglich. 

Wir stehen Ihnen jederzeit für Fragen und Informationen zur Verfügung, möchten jedoch nochmals unterstreichen, wie 

wichtig diese Entscheidung für Ihre Arbeitnehmer*innen ist. Wir sind überzeugt, dass ein territorialer Sanitätsfond allen eine 

effektive Verbesserung ihres Krankenversicherungsschutzes garantiert und somit eine wichtige und konkrete wirtschaftliche 

Hilfe für ihre Familien darstellt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
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